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EINWOHNERRAT 
 
 An den 
 Gemeinderat der Gemeinde  
 Neuhausen am Rheinfall 
 8212 Neuhausen am Rheinfall 
 
 
 Neuhausen am Rheinfall, 
 6. Juli 2018 
 
 
 
 

BESCHLUSSPROTOKOLL 
 
 
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Sehr geehrte Frau Gemeinderätin, sehr geehrte Herren Gemeinderäte 
 
Anlässlich der 4. Sitzung des Einwohnerrates vom 5. Juli 2018 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 
 
 
1. Bericht und Antrag betreffend 18. Teilrevision Zonenplan 

 
Eintreten unbestritten. 
Detailberatung. 
 
 
Antrag: 
 
Die 18. Teilrevision des Zonenplans vom 1. September 1988 wird genehmigt. 
 
Der Antrag wird mit 19:0 Stimmen einstimmig angenommen. 
 
Dieser Beschluss untersteht gemäss Art. 14 lit. d der Verfassung der Einwohnergemeinde 
Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.000) dem fakultativen Referendum. 
 
 
 
2. Bericht zur Kenntnisnahme betreffend Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 

"Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall" 

 
Am 8. März 2018 wurde einstimmig mit 19:0 Stimmen beschlossen, eine 7-er Kommission 
einzusetzen, ohne auf die Vorlage einzutreten. 
 
Diese Kommission setzte sich wie folgt zusammen: 
 
- Daniel Borer (SP), Präsidium 
- Nicole Hinnen (AL) 
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- Peter Fischli (FDP) 
- Peter Gloor (SP) 
- Andreas Neuenschwander (SVP) 
- Herbert Hirsiger (SVP) 
- Marcel Stettler (CVP) 
 
Eintreten unbestritten. 
Keine Detailberatung. 
 
 
Antrag: 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

3. Bericht und Antrag betreffend Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 
"Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall" 

 
Der Einwohnerrat hat am 8. März 2018 eine Kommission eingesetzt, die an zwei Sitzungen die 
Orientierungsvorlage beraten hat. Die entsprechenden Ergänzungen sind in den nun 
vorliegenden Bericht und Antrag eingeflossen. Die Kommission empfiehlt dem Einwohnerrat, der 
Vorlage zuzustimmen. 
 
Eintreten unbestritten. 
Detailberatung. 
 
 
Anträge: 
 
1. Der Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt "Alterszentrum und Spitex Neuhausen am 

Rheinfall" wird zugestimmt. 
 

Der Antrag wird mit 16 : 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen. 
 
 
2. Dem Anstaltsreglement wird zugestimmt. Dieser Beschluss tritt nur in Kraft, sofern der Frage 

1 zugestimmt wird. 
 

Der Antrag wird mit 19 : 0 Stimmen einstimmig angenommen. 
 
 
3. Die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall überträgt der öffentlich-rechtlichen Anstalt Aktiven 

und Passiven einer Ausgliederungsbilanz per 31. Dezember 2018 auf den 1. Januar 2019. 
Dieser Beschluss tritt nur in Kraft, sofern der Frage 1 zugestimmt wird. 

 
Der Antrag wird mit 18 : 0 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen. 

 
 
4. Dem Gebrauchsleihevertrag zwischen der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall und der 

öffentlich-rechtlichen Anstalt "Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall" betreffend 
der Nutzung des Altersheims Schindlergut wird zugestimmt. Dieser Beschluss tritt nur in 
Kraft, sofern der Frage 1 zugestimmt wird. 
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Der Antrag wird mit 19 : 0 Stimmen einstimmig angenommen. 
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5. Der Eigentumsübertragung des Grundstücks GB Nr. 1468 inkl. Vorkaufsrecht der Gemeinde 
Neuhausen am Rheinfall an die noch zu gründende öffentlich-rechtliche Anstalt 
"Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall" wird zugestimmt. Dieser Beschluss tritt 
nur in Kraft, sofern der Frage 1 zugestimmt wird. 
 
Der Antrag wird mit 18 : 0 Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen. 

 
 
6. Die Berichte Rechtsformwahl (Bewertung), Businessplan, Entwurf Eigentümerstrategie und 

Entwurf Personalreglement werden zur Kenntnis genommen. 
 

Der Antrag wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Ziffern 1, 3, und 5 unterstehen gemäss Art. 11 lit. k, l und n der Verfassung der 
Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.000) der 
obligatorischen Volksabstimmung. 
 
Die Ziffer 2 untersteht gemäss Art. 14 lit. g der Verfassung der Einwohnergemeinde Neuhausen 
am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.000) dem fakultativen Referendum. 
 
 
 
4. Bericht und Antrag betreffend Totalrevision des Zonenplans und der Bauverordnung 

sowie Richtplan Zentrumszone (Totalrevision Nutzungsplan) 

 
Eintreten unbestritten. 
Detailberatung. 
 
Das Geschäft konnte aufgrund der fortgeschrittenen Zeit noch nicht abschliessend besprochen 
werden. Die Diskussion wird somit auf die nächste Sitzung am 23. August 2018 verschoben. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Für den Einwohnerrat 
Neuhausen am Rheinfall 

 
 
 
 Sara Jucker Sandra Ehrat 
 Präsidentin Aktuarin 


